
300 Neue Justiz 7/89

diesem Buch einen Leitfaden zum Recht für Kulturschaf
fende und -ausübende vorgelegt. Damit wird unsere urhe
berrechtliche Literatur speziell für diesen Adressatenkreis 
ergänzt.

Seiner Zweckbestimmung entsprechend führt das Hand
buch den Leser ön die im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
der Kulturschaffenden entstehenden Rechtsbeziehungen ein 
und gibt Antwort auf eine Vielzahl praktischer Fragen auf 
diesem Gebiet. Dabei ist der thematische Bogen weit ge
spannt. Er reicht von Aussagen zu Grundfragen unserer 
Rechtsordnung über die Behandlung der Aufgaben des Mi
nisteriums für Kultur, anderer Staatsorgane und kultureller 
Einrichtungen bis zur Erläuterung von arbeits-, Steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Sachverhalten.

Im Mittelpunkt steht erwartungsgemäß das Urheberrecht 
Es wird in seiner ganzen Breite dargestellt, eingeschlossen 
die Grundsätze des Honorarrechts, die Leistungsschutzrechte 
(besonders die der Interpreten) und Fragen des internatio
nalen Urheberrechts.

Der Bezugspunkt Musik, den der Titel enthält, erklärt 
sich daraus, daß Rechtsfragen, die damit im Zusammenhang 
stehen, in der Regel den jeweiligen Ausgangspunkt der Be
trachtung bilden, die Ausführungen selbst beziehen sich aber 
allgemein auf das Urheberrecht und sonstige rechtliche Pro
blemstellungen der Kulturschaffenden und -ausübenden. 
Obwohl nicht für Juristen und die Studierenden der Rechts
wissenschaft gedacht und auch nicht als populärwissenschaft
liche Schrift • für die breite Allgemeinheit angelegt, findet 
auch dieser Leserkreis im Buch viele interessante und an
regende Gedankengänge.

Zentrales Anliegen des Autors ist es, die gesetzlich be
gründeten Rechte und Pflichten der Kulturschaffenden dm 
Zusammenhang mit den damit korrespondierenden Rechten 
und Pflichten staatlicher Organe und kultureller Einrichtun
gen zu erläutern und ein vertrauensvolles Zusammenarbei
ten zu fördern. Davon ausgehend wird u. a. der Rechtsstel
lung des Urhebers und dem urheberrechtlich geschützten 
Werk als Grundfragen des Urheberrechts besondere Aufr 
merksamkeit gewidmet. Der Wert des Buches liegt weniger 
darin, daß neue Erkenntnisse dargestellt werden, als viel
mehr darin, daß die Anwendung und Auslegung der gelten-, 
den Rechtsvorschriften an praxisbezogenen Beispielen ge
zeigt werden.

Selbstverständlich läßt sich über einige der dargestellten 
Ergebnisse auch streiten, und nicht jeder Aussage kann i'm 
einzelnen vorbehaltlos zugestimmt werden. So müssen Be
denken gegen die Auffassung angemeldet werden, daß der 
nach § 20 Abs. 3 URG begründete Vergütungsanspruch eines 
Urhebers bzw. eines Leistungsschutzberechtigten (§ 20 Abs. 3 
i. V. m. § 81 Abs. 3 URG) den Charakter eines Gehaltszu
schlages habe (S. 107), der dann arbeitsrechtlicher Art wäre. 
Richtig ist m. E. folgendes:

Ein Werktätiger hat dann, wenn er in einem Arbeits
rechtsverhältnis ein urheberrechtlich geschütztes Werk ge
schaffen oder eine leistungsgeschützte Arbeit über seine Ar
beitsaufgabe hinaus erbracht hat — diese Arbeit somit nicht 
mit seinem Lohn oder Gehalt abgegolten ist —, einen zivil
rechtlichen Vergütungsanspruch wie andere Urheber und 
Leistungsschutzberechtigte, vorausgesetzt, der Betrieb nutzt 
das Werk/die Arbeit für seine Zwecke. Dieser gesetzlich 
begründete Anspruch wird nicht durch Regelungen der Ho
norartätigkeit ausgeschlossen. Zuzustdmmen ist der Ansicht, 
daß dann, wenn die Arbeiten während der Arbeitszeit und 
womöglich auch unter Nutzung betrieblicher Mittel erbracht 
worden sind, der Vergütungsanspruch gegenüber dem Be
schäftigungsbetrieb nacht die volle Höhe der Honorarsätze 
nach der in Betracht kommenden Honorarordnung erreichen 
kann.

Dem Buch ist ein reicher Materialienteil (110 Seiten) beige
fügt, in den die wichtigsten Rechtsgrundlagen für die Tä
tigkeit der Kulturschaffenden aufgenommen wurden. Er ent
hält u. a. Auszüge aus der Verfassung, dem Gesetz über die 
örtlichen Volksvertretungen, dem Zivilgesetzbuch, dem Ar
beitsgesetzbuch, dem Vertragsgesetz und dem Urheberrechts
gesetz sowie eine Zusammenstellung staatlicher Honorarord
nungen und von Vertragsmustern, außerdem Steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Regelungen und auch interna
tionale Abkommen auf dem Gebiet des Urheberrechts.

Der vorgesehene Band 2 soll sich nach den Angaben des 
Autors u. a. mit den einzelnen Honorarordnungen und dem 
Inhalt der verschiedenen Vertragsmuster beschäftigen sowie 
Einzelgebiete der Musik, wie die Tanzmusik und die Dis
kothek, behandeln.

Oberrichter Dr. WILHELM HURLBECK,
Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts
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